
Alkohol am Steuer: Die MPU droht
Die Medizinisch-Psycho-

logische Untersuchung 
(MPU) ist für Auto-

fahrer ein Schreckgespenst. 
Schließlich stellt der Test 
eine sehr hohe Hürde dar, 
wenn die Zulassungsbehör-
den Zweifel hegen, ob ein 
Verkehrsteilnehmer charak-
terlich und körperlich geeig-

net ist, ein Kraftfahrzeug zu 
führen. Sie wird meist nach ei-
nem Führerscheinentzug we-
gen grober Verkehrsverstöße 
wie Alkoholfahrten angeord-
net. „In der Vergangenheit 
war dies der Fall, wenn ein 

Autofahrer wiederholt mit 
Alkohol am Steuer oder mit 
einer Blutalkoholkonzentra-
tion (BAK) von mehr als 1,6 
Promille erwischt wurde“, 
erläutert Rechtsanwalt Uwe 
Wirsching. 

Doch der Verwaltungsge-
richtshof Baden-Württem-
berg in Mannheim hat jetzt 

neue Maßstäbe 
gesetzt: Die Richter 
urteilten im Januar 
2014 in einem Ver-
fahren wegen einer 
Trunkenheitsfahrt 
mit 1,20 Promille: 
„Die strafgerichtli-
che Entziehung der 
Fahrerlaubnis we-
gen einer Fahrt un-
ter Alkoholeinfluss 
löst für ein Wieder-
erteilungsverfah-
ren ohne Weiteres 
die Notwendigkeit 
der Anordnung ei-
ner MPU aus.“ 

Alkoholmissbrauch?
„Ein Gedankenansatz, der 

in der bayerischen Verwal-
tungspraxis übernommen 
wurde“, berichtet der pro-
movierte Jurist. Danach soll 
bei Alkoholfahrten ab 1,1 

Promille zwingend eine MPU 
vor der Wiedererteilung einer 
Fahrerlaubnis angeordnet 
werden, weil schon die straf-
gerichtliche Entziehung Alko-
holmissbrauch belege. 

Nicht alle Gerichte folgen 
dem VGH-Urteil. Das VG 
Würzburg widersprach im 
Juli 2014 dieser Einschätzung 
(Az.: W 6 E 14.606, DAR 2014, 
541 f.). Das Gericht verhandel-
te eine fahrlässige Trunken-
heit im Verkehr mit einer BAK 
von 1,1 Promille. Die Behörde 
hatte für die Wiedererteilung 
der Fahrerlaubnis ein Gut-
achten verlangt, wogegen 
der Autofahrer vor Gericht 
zog. „Nach Auffassung des 
Gerichts sprach Vieles dafür, 
dass die Gutachtensauffor-
derung rechtswidrig war und 
der Antragsteller ohne MPU 
einen Anspruch auf Wieder-
erteilung seiner Fahrerlaubnis 
hat“, so der Anwalt von der 
Dr. Endress & Partner GbR in 
Nürnberg. 

Auch das Verwaltungsge-
richt Regensburg urteilte in 
einem von Uwe Wirsching 
vertretenen Fall zu Gunsten 
des Autofahrers. Dieser war 
mit 1,25 Promille kontrolliert 
worden, was den Entzug der 

Fahrerlaubnis und eine Sperr-
frist von sieben Monaten für 
die Neuerteilung zur Folge 
hatte. Das zuständige Land-
ratsamt forderte „aufgrund 
der Vorgeschichte“ eine MPU. 

Nur Einzelfall
Das Gericht entschied ge-

gen die Behörde und stellte 
fest, dass der Betroffene in ei-
nem Einzelfall zwar nicht zwi-
schen dem Konsum von Alko-
hol und dem Fahren trennen 
konnte, die Gesamtumstände 
es jedoch nicht erlauben wür-
den, bereits von Alkoholmiss-
brauch auszugehen.

Das Bayerische Innenminis-
terium hat eine Empfehlung 
an die Fahrerlaubnisbehör-
den gegeben, bei einer BAK 
von 1,6 Promille oder mehr 
stets eine MPU anzuordnen. 
Bei einer BAK von mindestens 
1,1 Promille (absolute Fahr-
untüchtigkeit) und weniger 
als 1,6 Promille jedoch ist die 
Beibringung einer MPU nur 
anzuordnen, wenn im Ein-
zelfall aus der strafgerichtli-
chen Entscheidung über den 
Promillewert hinaus weitere 
Anhaltspunkte hinzutreten, 
die die Annahme einer Alko-
holproblematik begründen. 

In der Faschingszeit 
kontrolliert die Polizei 

besonders häufig, ob der 
Fahrer Alkohol intus hatFoto: Archiv
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Bausparkassen werfen Altkunden raus

Tausende Kunden von Bau-
sparkassen haben in den 
letzten Wochen und Mona-

ten unerfreuliche Post erhalten. 
Viele Gesellschaften kündigen 
derzeit zuteilungsreife Bau spar-
verträge, um sich so von „teuren 
Altlasten“ zu trennen. Denn teil-
weise verfügen diese Bausparer 
über Verträge, die noch zu einer 
Zeit abgeschlossen wurden, als 
ihnen noch sehr hohe Zinsen ver-
sprochen worden sind. Diese Ver-
träge belasten die Bau sparkassen 
in der aktuellen Niedrigzinsphase. 
Daher greifen die Unternehmen 
nun zu diesem drastischen Mittel.

Bis vor kurzem waren von die-
ser Kündigungswelle lediglich 
Bausparer betroffen, die die Bau-
sparsumme vollständig angespart 
haben. Nun gehen Bausparkassen 
dazu über, auch lediglich zutei-
lungsreife Bausparverträge, die 
gerade nicht vollständig ange-
spart worden sind, zu kündigen. 

Mit dieser Praxis schlagen die 
Bausparkassen einen rechtlich zu-
mindest fragwürdigen Weg ein. 

Siegfried Reulein Foto: Privat

Denn oftmals sehen nämlich die 
den Bausparverträgen zugrunde 
liegenden Vertragsbedingungen 
vor, dass eine Kündigung nur dann 
durch die Bausparkasse möglich 
ist, wenn der Bausparer seinen 
vertraglichen Verpflichtungen 
nicht nachkommt. Da aber kei-
nerlei Verpflichtung des Bauspa-
rers besteht, bei Zuteilungsreife 
das Bauspardarlehen abzurufen, 
kann auf der Grundlage solcher 
Vertragsbedingungen eine Kün-
digung durch die Bausparkasse 
nicht ohne weiteres erfolgen. 
Teilweise berufen sich die Bau-

sparkassen auf eine Kündigungs-
möglichkeit nach den Vorschrif-
ten zum Darlehensvertrag im BGB 
(§§ 488, 489). Höchstrichterlich ist 
dies allerdings keinesfalls geklärt. 

Das Oberlandesgericht Stutt-
gart hat beispielsweise in seiner 
Entscheidung vom November 
2011 (9 U 151/11) zwar die Kün-
digung vollständig angesparter 
Bausparverträge für rechtswirk-
sam erachtet, jedoch gleichzeitig 
deutlich gemacht, dass ein „…
Bausparvertrag solange unkünd-
bar ist, wie die Auszahlung des 
Tilgungsdarlehens möglich ist 
und der Bausparer seine hierzu 
erforderlichen planmäßigen Spar-
pflichten erfüllt“.

Hieraus ist zu schließen, dass 
Kunden von Bausparkassen gute 
Chancen haben, sich im Einzelfall 
erfolgreich gegen die Kündigung 
ihrer Bausparkasse zu wenden 
und damit die Fortsetzung des 
Bausparvertrages durchzusetzen 
und auch zukünftig von den ho-
hen Zinsen zu profitieren. Daher 
kann es lohnenswert sein, die 
ausgesprochene Kündigung nicht 
einfach so hinzunehmen, sondern 
sich dagegen zur Wehr zu setzen. 

Autor: Siegfried Reulein, 
 Fachanwalt für Bank- und Kapi-

talmarktrecht

Abzüge bei der Schadensregulierung

Ein Unfall ist schnell 
passiert: Über viermal 
pro Minute hat es in 

Deutschland im vergange-
nen Jahr gekracht. Selbst 
wenn man keine Schuld hat 
und der Crash glimpflich 
ausgegangen ist, droht bei 
der Schadensabwicklung 
Ärger. „Grundsätzlich kann 
ein Geschädigter nach ei-
nem Verkehrsunfall seinen 
Reparaturschaden auf Basis 
eines Sachverständigengut-

achtens gegenüber der geg-
nerischen Haftpflichtversiche-
rung geltend machen“, sagt 
Rechtsanwalt Andreas Pompe. 
Ist das Fahrzeug jedoch älter 
als drei Jahre und nicht durch-
gehend scheckheftgepflegt, 
kann die gegnerische Haft-
pflichtversicherung ihn auf die 
Reparatur in einer nicht mar-
kengebundenen, freien Werk-
statt verweisen. „Die Versiche-
rung muss aber nachweisen, 
dass die Reparatur tatsächlich 

günstiger er-
folgen kann. 
Die Assekuran-
zen legen dann 
eigene Prüf-
gutachten vor, 
in denen auf 
Partnerbetrie-
be verwiesen 
wird, die die 
Reparatur zu 
sehr günstigen 
Stundensätzen 
anbieten“, so 
der Anwalt  
aus der Schwa-
bacher Kanzlei 
Fürbeth und 
Kollegen.

Vor Gericht 
können solche Abzüge zwar 
eingeklagt werden. Allerdings 
macht eine Klage nur Sinn, 
wenn eine Rechtsschutzver-
sicherung die Kosten über-
nimmt. Denn das Gericht prüft 
anhand eines gerichtlichen 
Sachverständigen, ob die von 
der Versicherung angebotene 
Werkstatt die Reparatur tat-
sächlich günstiger erbringen 
kann. „Die Kosten der teuren 
Sachverständigen müssen vom 
Kläger bevorschusst werden.“ 

Kommt der gerichtliche Sach-
verständige zum Ergebnis, 
dass die Versicherung ganz 
oder teilweise Recht hat, 
muss der Geschädigte alle 
oder zumindest einen Teil 
der Gerichts- und damit auch 
der Sachverständigenkosten 
übernehmen. 

Abzug bei Gutachten
Die Versicherungen kür-

zen in letzter Zeit immer öf-
ter auch die Kosten für die 
Sachverständigengutachten. 
Nach der Rechtsprechung des 
Bundesgerichtshofes kann 
von Geschädigten aber nicht 
verlangt werden, dass sie ei-
ne Marktforschung nach den 
günstigsten Sachverständi-
gen betreiben. Regelmäßig 
genügt die Vorlage einer 
Sachverständigenrechnung, 
um die Erforderlichkeit der 
Sachverständigenkosten zu 
beweisen. Nur bei extrem 
überhöhten Preisen kann 
dem Geschädigten der Vor-
wurf gemacht werden, er 
hätte die Unangemessenheit 
der Sachverständigenkosten 
erkennen müssen.

Ein Gutachter ermittelt die 
Reparaturkosten nach einem Unfall. 

Nicht immer erkennen Versicherungen 
die Gutachten jedoch an.Foto: Archiv

Das Ende des Bankgeheimnisses

Bernd J. Fuhrmann, Rechtsan-
walt bei G&P Gloeckner.Fuhr-
mann.Nentwich. Foto Privat

Die Möglichkeiten für eine 
strafbefreiende Selbst-
anzeige wurden zum 

Jahresbeginn 2015 verschärft. 
Bereits im Oktober 2014 wurde 
zudem ein Abkommen auf den 
Weg gebracht, das automati-
schen Datenaustausch ermög-
licht. Die Chance, steuerliche re-
levante Einkünfte vor dem Fiskus 
zu verbergen, geht damit gegen 
Null. Das Bankgeheimnis in sei-
ner bisherigen Form gehört inso-
weit der Vergangenheit an. 

Die Gesetzesinitiativen zur 
Bekämpfung von Geldwäsche, 
Schwarzgeld und Steuerhinterzie-
hung wirken sich auch immer mehr 
auf die Banken aus. Diese verfol-
gen nun eine  „Weißgeldstrategie“ 
und fordern von ihren Kunden den 
Nachweis einer ordnungsgemäßen 
steuerlichen Deklaration. Kann 
dieser nicht erbracht werden, wird 
die Geschäftsverbindung gekün-
digt, die Konten saldiert und ge-
schlossen. Der Kunde erhält dann 
einen Scheck dessen Einlösung 
ihn überführen könnte. In die-
sem Zusammenhang wird häufig 
versucht, durch stetige Barabhe-
bungen die Vermögenswerte im 
Ausland zu verringern. Doch auch 
diese Vorgehensweise birgt erheb-
liche Risiken. Die Aufsichtsbehörde 

der deutschen Banken (BaFin) hat 
die Geldinstitute dazu verpflichtet, 
Steuerhinterziehung bei bloßem 
Verdacht an die zuständigen Kri-
minalämter zu melden. 

Den inländischen Finanzbe-
hörden steht seit Februar 2013 
außerdem neben konkreten Ein-
zelanfragen die Möglichkeit einer 
Gruppenanfrage zur Verfügung, 
bei der nicht die Namen einzelner 
Verdächtiger abgefragt werden, 
sondern ein verdächtiges Verhal-
tensmuster wie eine Vereinbarung 
„banklagernde Post“ oder Struktu-
rierung über Off-shore-Konstrukte 
wie Trusts oder Stiftungen. Unab-
hängig davon wurde ein Abkom-
men über automatischen Infor-
mationsaustausch in Steuersachen 
unterzeichnet. Zu den Unterzeich-
nern gehören neben Deutschland, 
Frankreich, Italien, Spanien und 
dem Vereinigten Königreich mit 
seinen Überseegebieten auch Ös-
terreich, die Schweiz, Liechtenstein 
und Luxemburg. Ab September 
2017 sollen die deutschen Steu-
erbehörden so automatisch alle 
Angaben über Kapitalerträge und 
den Kontostand bekommen.

Die strafbefreiende Selbstanzei-
ge bleibt für Steuerpflichtige der 
einzige Weg zurück in die Lega-
lität. Die Voraussetzungen dafür 

sind zum Jahreswechsel verschärft 
worden. Kernstück der Gesetzes-
änderung ist die Verlängerung 
des Berichtigungszeitraums. Für 
eine strafbefreiende Selbstanzei-
ge sind die An-
gaben zu allen 
strafrechtlich 
unverjährten 
Steuerstrafta-
ten einer Steu-
erart in vollem 
Umfang zu 
berichtigen, 
a l l e r d i n g s 
m i n d e s t e n s 
innerhalb der 
letzten zehn 
Kalenderjahre, 
unabhängig 
davon, ob be-
reits Strafverfolgungsverjährung 
eingetreten ist. Der Gesetzgeber 
hat dabei offengelassen, ob es 
bezüglich der zu offenbarenden 
Steuerstraftaten auf den Zeit-
punkt der Tathandlung, der Voll-
endung oder der Beendigung 
ankommt, sodass der zu berich-
tigende Zeitraum im Einzelfall 
genau zu prüfen ist. Eine weitere 
relevante Änderung ist, dass die 
strafbefreiende Wirkung einer 
Selbstanzeige nur dann eintreten 
soll, wenn neben den hinterzoge-

nen Steuern auch die Hinterziehungs-
zinsen sowie die Zinsen nach § 233a AO, 
soweit sie auf die Hinterziehungszinsen 
angerechnet werden, fristgemäß geleis-
tet werden. 

Fazit: Eine Tatentde-
ckung scheint nur noch 
eine Frage der Zeit zu 
sein. „Reuige Steuersün-
der“ sollten also mög-
lichst zeitnah eine Selbst-
anzeige einreichen, so-
lange sie das Heft noch 
selbst in der Hand halten.

Autoren: 

BERND FUHRMANN / 
INES FLESCH

„Die Verwirrung in der Recht-
sprechung ist zu diesem Thema 
groß“, sagt Uwe Wirsching. Der 
BayVGH hatte jüngst Gelegen-
heit, Klarheit zu schaffen, sah 
sich im dortigen Eilverfahren je-
doch (Beschluss vom 8. Oktober 
2014, Az. 11 CE 14.1776) dazu 
noch nicht im Stande und mein-
te, dass die Rechtslage derzeit 
völlig offen sei, weshalb keine 
vorläufige Wiedererteilung der 
Fahrerlaubnis stattfinden kön-
ne.
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RECHTSANWÄLTE

ANZEIGE

Die gesetzlichen Initiativen der Politik zur Bekämp-
fung von Steuerfl ucht, Geldwäsche und Schwarz-
arbeit wurden und werden nunmehr auf nationa-
ler wie internationaler Ebene in geltende Gesetze  
schrittweise umgesetzt. In Anbetracht der „poli-
tischen Großwetterlage“ ist der Handlungsdruck 
für deutsche Steuerpfl ichtige, mit steuerlich nicht 
ordnungsgemäß deklarierten Einkünften in der 
Schweiz, Österreich, Luxemburg oder Liechten-
stein größer denn je.
Aber auch Unternehmer und Unternehmen, die 
ihre Gewinne bis dato nicht steuerlich vollständig 
korrekt erklärt haben, sehen sich zur Vermeidung 
rechtlich und wirtscha ftlich nicht mehr vertretbarer 
Risiken unter Zugzwang. Neben dem ständig stei-
genden Entdeckungsrisiko (z.B. Verdachtsmeldun-
gen durch Hausbank aufgrund BAFIN-Vorgaben) 
ergeben sich fortlaufend verstärkende Handlungs-
zwänge in Gestalt verschärfter gesetzlicher Rah-
menbedingungen. Gerade auch die fortschreiten-
de Internationalisierung birgt für Unternehmen, die 
im grenzüberschreitenden Geschäftsverkehr tätig 
sind, steuerliche und steuerstrafrechtliche Risiken, 
die in der Vergangenheit oft selbst nicht erkannt, 
vor allem aber von den jeweiligen nationalen Fi-
nanzverwaltungen bis dato nicht entdeckt wurden. 

Dies dürfte sich aufgrund der verstärkten Zusammenarbeit der führenden Industrienationen zur Bekämpfung von Steuerhin-
terziehung und Geldwäsche rasch ändern. Gerade die bilateralen und supranationalen Vereinbarungen unter den betroffenen 
Staaten in Sachen Rechts- und Amtshilfe, insbesondere auch zum automatischen Datenaustausch, zwingen alle beteiligten 
Marktteilnehmer zur Korrektur allfällig bestehender Missstände und zukünftig zu weitestgehender Transparenz.
Die Berichtigung nach § 153 AO bzw. die sog. strafbefreiende Selbstanzeige gem. § 371 AO ist und bleibt für deutsche Steuer-
pfl ichtige das einzig probate Mittel, um wieder auf rechtsicherem Boden zu agieren und strafrechtliche Konsequenzen weitest-
gehend vermeiden zu können. Zu den Themenschwerpunkten:
�  Verfahren der Selbstanzeige (Rahmenbedingungen nach aktueller Rechtslage – Blick auf die Gesetzesänderungen per 

01.01.2015
�  Steuerliche Berichtigungs- und Korrekturmöglichkeiten/-pfl ichten speziell für Inhaber ausländischer Konten/Depots
�  Steuerliche Berichtigungs- und Korrekturmöglichkeiten/-pfl ichten von nicht deklarierten Einkünften/Gewinnen speziell für 

Unternehmer, Handwerker und Gewerbetreibende
�  Lösung wirtschaftsstrafrechtlicher- und steuerstrafrechtlicher Problemstellungen, gerade auch mit internationalem

Bezug
�  Steuerkonzeption für grenzüberschreitend tätige Unternehmer, insb. auch im Hinblick auf steuerliche Gestaltungsmöglich-

keiten aufgrund bestehender Doppelbesteuerungsabkommen
sowie zu bestehenden Handlungsalternativen für Betroffene und Berater führen wir Informations-Workshops an unseren Kanz-
leistandorten in Nürnberg, Wien und Zürich durch. Vertraulichkeit und Diskretion ist hierbei oberstes Gebot. Ihr Ansprechpartner 
ist Herr Rechtsanwalt Bernd J. Fuhrmann unter +49-911-5 88 88 50.

Als grenzübergreifend tätige Rechtsanwaltskanzlei im deutschsprachigen Raum beraten wir an unseren Standorten in Nürnberg, 
Zürich und Wien in- und ausländische Unternehmer, Unternehmen, Kapitalanleger und Banken in allen Fragen des Wirtscha fts-
rechts sowie des Steuer- und Wirtscha ftsstrafrechts.
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TEL.: +49-911-58 88 85 0  TEL.: +43-1-51301000  TEL.: +41-44-260 88 11
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Grenzüberschreitende Amts- und Rechtshilfe legt Steuersünden offen
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lg Unsere Verkaufsstellen: Nürnberg: Mauthalle, Hallplatz 2 • Fürth: Rudolf-Breitscheid-

Str. 19 • Erlangen: Hauptstr. 38 • Altdorf: Unterer Markt 1 • Feucht: Nürnberger Str. 5
Forchheim: Hornschuch allee 7– 9 • Gunzenhausen: Marktplatz 47 • Herzogenaurach: 
An der Schütt 26 • Lauf: Nürnberger Str. 19 • Neumarkt: Mühlstr. 5 • Pegnitz: 
Hauptstr. 20 • Roth: Allee 2– 4 • Rothenburg: Erlbacher Str. 102 • Schwabach: Spitalberg 
3 • Treuchtlingen: Hauptstr. 19 • Weißenburg: Wildbadstr. 16 –18 • Bad Windsheim: 
Kegetstr. 11

INFO UND BESTELLUNG: 
0911 / 216-2789
ZZGL. 3,55 EURO VERSANDGEBÜHR 
(Ab einem Bestellwert von 25 Euro entfallen die Versandkosten)

STEUERERKLÄRUNG 
FÜR RENTNER 
UND PENSIONÄRE
Ein Ratgeber der Stiftung Waren-
test, der genau auf die Bedürf-
nisse der Leser zugeschnitten ist.
16,90 Euro 

STEUERERKLÄRUNG 
2014 AM PC 
Alle Änderungen für das Steuer-
jahr 2014, Übernahme der Vor-
jahresdaten, Ausdruck auf Blanko-
papier oder in die Formulare des 
Finanzamts, ELSTER-Datenüber-
mittlung, mit Hotline-Service.

8,50 Euro

Starten Sie Ihre Zukunft 
im digitalen Zeitalter.

JANTSCHKE-STEUERBERATER . Dipl.-Kfm. Ralf Jantschke
Hauptstraße 45 . 91074 Herzogenaurach . Telefon 09132 78360 
Friedrich-List-Straße 1 . 91054 Erlangen . Telefon 09131 613130
kanzlei@jantschke-steuerberater.de . www.jantschke-steuerberater.de
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HARALD FÜRBETH  BAU- UND ARCHITEKTENRECHT, IMMOBILIENRECHT, 
ERBRECHT, FAMILIENRECHT, VERKEHRSRECHT

SABINE MÜHLING-WECHSLER INSOLVENZRECHT, ALLG. ZIVILRECHT,
 ARBEITSRECHT, SOZIALRECHT

ANDREAS POMPE  ALLGEM. ZIVILRECHT, ARBEITSRECHT, VERKEHRS-
RECHT, MIETRECHT, VERSICHERUNGSRECHT

DOROTHEA EHRMANN  STRAFRECHT, VERKEHRSRECHT, ARBEITSRECHT, 
FAMILIENRECHT, WETTBEWERBSRECHT
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91126 SCHWABACH
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